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§ 131) 
Verbraucher 

 
 Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 
Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.  
 
 

§ 142) 
Unternehmer 

 
 (1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
 (2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die 
mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten 
einzugehen.  
 
..... 
 

§ 275 
Ausschluss der Leistungspflicht3) 

 
 (1) Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den 
Schuldner oder für jedermann unmöglich ist. 
 
 (2) Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand 
erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der 
Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem 
Leistungsinteresse des Gläubigers steht. Bei der Bestimmung der dem Schuldner 

                                                 
1  Amtlicher Hinweis: 
Diese Vorschriften dienen der Umsetzung der eingangs zu den Nummern 3, 4, 6, 7, 9 
und 11 genannten Richtlinien. 
 
2 Amtlicher Hinweis: 
Diese Vorschriften dienen der Umsetzung der eingangs zu den Nummern 3, 4, 6, 7, 9 
und 11 genannten Richtlinien. 
 
3 Amtlicher Hinweis: 
Diese Vorschrift dient zum Teil auch der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des 
Verbrauchsgüterkaufs und der Garantie für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12). 
 



zuzumutenden Anstrengungen ist auch zu berücksichtigen, ob der Schuldner das 
Leistungshindernis zu vertreten hat. 
 
 (3) Der Schuldner kann die Leistung ferner verweigern, wenn er die Leistung 
persönlich zu erbringen hat und sie ihm unter Abwägung des seiner Leistung 
entgegenstehenden Hindernisses mit dem Leistungsinteresse des Gläubigers 
nicht zugemutet werden kann. 
 
 (4) Die Rechte des Gläubigers bestimmen sich nach den §§ 280, 283 bis 285, 
311a und 326. 
 
..... 
 

§ 323 
Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung4) 

 
 (1) Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige 
Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß, so kann der Gläubiger, wenn er dem 
Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung 
bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten. 
 
 (2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn 
 

1. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 
 
2. der Schuldner die Leistung zu einem im Vertrag bestimmten Termin oder 

innerhalb einer bestimmten Frist nicht bewirkt und der Gläubiger im 
Vertrag den Fortbestand seines Leistungsinteresses an die Rechtzeitigkeit 
der Leistung gebunden hat oder 

 
3. besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen 

Interessen den sofortigen Rücktritt rechtfertigen. 
 
 (3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung nicht in 
Betracht, so tritt an deren Stelle eine Abmahnung. 
 
 (4) Der Gläubiger kann bereits vor dem Eintritt der Fälligkeit der Leistung 
zurücktreten, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen des Rücktritts 
eintreten werden. 
 
 (5) Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger vom 
ganzen Vertrag nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. 
Hat der Schuldner die Leistung nicht vertragsgemäß bewirkt, so kann der 
Gläubiger vom Vertrag nicht zurücktreten, wenn die Pflichtverletzung unerheblich 
ist. 
 

                                                 
4 Amtlicher Hinweis: 
Diese Vorschrift dient auch der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des 
Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12). 
 



 (6) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger für den Umstand, 
der ihn zum Rücktritt berechtigen würde, allein oder weit überwiegend 
verantwortlich ist oder wenn der vom Schuldner nicht zu vertretende Umstand zu 
einer Zeit eintritt, zu welcher der Gläubiger im Verzug der Annahme ist. 
 
..... 
 

§ 326 
Befreiung von der Gegenleistung und Rücktritt beim Ausschluss der 

Leistungspflicht5) 
 
 (1) Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten, entfällt 
der Anspruch auf die Gegenleistung; bei einer Teilleistung findet § 441 Abs. 3 
entsprechende Anwendung. Satz 1 gilt nicht, wenn der Schuldner im Falle der 
nicht vertragsgemäßen Leistung die Nacherfüllung nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht 
zu erbringen braucht. 
 
 (2) Ist der Gläubiger für den Umstand, auf Grund dessen der Schuldner nach 
§ 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten braucht, allein oder weit überwiegend 
verantwortlich oder tritt dieser vom Schuldner nicht zu vertretende Umstand zu 
einer Zeit ein, zu welcher der Gläubiger im Verzug der Annahme ist, so behält 
der Schuldner den Anspruch auf die Gegenleistung. Er muss sich jedoch 
dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Befreiung von der Leistung 
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu 
erwerben böswillig unterlässt. 
 
 (3) Verlangt der Gläubiger nach § 285 Herausgabe des für den geschuldeten 
Gegenstand erlangten Ersatzes oder Abtretung des Ersatzanspruchs, so bleibt er 
zur Gegenleistung verpflichtet. Diese mindert sich jedoch nach Maßgabe des § 
441 Abs. 3 insoweit, als der Wert des Ersatzes oder des Ersatzanspruchs hinter 
dem Wert der geschuldeten Leistung zurückbleibt. 
 
 (4) Soweit die nach dieser Vorschrift nicht geschuldete Gegenleistung bewirkt 
ist, kann das Geleistete nach den §§ 346 bis 348 zurückgefordert werden. 
 
 (5) Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten, kann der 
Gläubiger zurücktreten; auf den Rücktritt findet § 323 mit der Maßgabe 
entsprechende Anwendung, dass die Fristsetzung entbehrlich ist. 
 
..... 
 

§ 346 
Wirkungen des Rücktritts 

 
 (1) Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten oder 
steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des Rücktritts die 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen Nutzungen 
herauszugeben. 

                                                 
5 Amtlicher Hinweis: 
Diese Vorschrift dient auch der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des 
Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12). 



 
 (2) Statt der Rückgewähr oder Herausgabe hat der Schuldner Wertersatz zu 
leisten, soweit 
 

1. die Rückgewähr oder die Herausgabe nach der Natur des Erlangten 
ausgeschlossen ist, 

 
2. er den empfangenen Gegenstand verbraucht, veräußert, belastet, 

verarbeitet oder umgestaltet hat, 
 

3. der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder untergegangen 
ist; jedoch bleibt die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme 
entstandene Verschlechterung außer Betracht. 

 
Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der Berechnung des 
Wertersatzes zugrunde zu legen; ist Wertersatz für den Gebrauchsvorteil eines 
Darlehens zu leisten, kann nachgewiesen werden, dass der Wert des 
Gebrauchsvorteils niedriger war. 
 
 (3) Die Pflicht zum Wertersatz entfällt, 
 

1. wenn sich der zum Rücktritt berechtigende Mangel erst während der 
Verarbeitung oder Umgestaltung des Gegenstandes gezeigt hat, 

 
2. soweit der Gläubiger die Verschlechterung oder den Untergang zu 

vertreten hat oder der Schaden bei ihm gleichfalls eingetreten wäre, 
 

3. wenn im Falle eines gesetzlichen Rücktrittsrechts die Verschlechterung 
oder der Untergang beim Berechtigten eingetreten ist, obwohl dieser 
diejenige Sorgfalt beobachtet hat, die er in eigenen Angelegenheiten 
anzuwenden pflegt. 

 
Eine verbleibende Bereicherung ist herauszugeben. 
 
 (4) Der Gläubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht aus Absatz 1 nach 
Maßgabe der §§ 280 bis 283 Schadensersatz verlangen. 
 
 

§ 347 
Nutzungen und Verwendungen nach Rücktritt 

 
 (1) Zieht der Schuldner Nutzungen entgegen den Regeln einer 
ordnungsmäßigen Wirtschaft nicht, obwohl ihm das möglich gewesen wäre, so ist 
er dem Gläubiger zum Wertersatz verpflichtet. Im Falle eines gesetzlichen 
Rücktrittsrechts hat der Berechtigte hinsichtlich der Nutzungen nur für diejenige 
Sorgfalt einzustehen, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. 
 
 (2) Gibt der Schuldner den Gegenstand zurück, leistet er Wertersatz oder ist 
seine Wertersatzpflicht gemäß § 346 Abs. 3 Nr. 1 oder 2 ausgeschlossen, so sind 
ihm notwendige Verwendungen zu ersetzen. Andere Aufwendungen sind zu 
ersetzen, soweit der Gläubiger durch diese bereichert wird. 
 
 



§ 348 
Erfüllung Zug-um-Zug 

 
 Die sich aus dem Rücktritt ergebenden Verpflichtungen der Parteien sind Zug 
um Zug zu erfüllen. Die Vorschriften der §§ 320, 322 finden entsprechende 
Anwendung. 
 
 

§ 349 
Erklärung des Rücktritts 

 
 Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil. 
 
 

§ 350 
Erlöschen des Rücktrittsrechts nach Fristsetzung 

 
 Ist für die Ausübung des vertraglichen Rücktrittsrechts eine Frist nicht 
vereinbart, so kann dem Berechtigten von dem anderen Teil für die Ausübung 
eine angemessene Frist bestimmt werden. Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn 
nicht der Rücktritt vor dem Ablauf der Frist erklärt wird. 
 
 

§ 351 
Unteilbarkeit des Rücktrittsrechts 

 
 Sind bei einem Vertrag auf der einen oder der anderen Seite mehrere 
beteiligt, so kann das Rücktrittsrecht nur von allen und gegen alle ausgeübt 
werden. Erlischt das Rücktrittsrecht für einen der Berechtigten, so erlischt es 
auch für die übrigen. 
 
 

§ 352 
Aufrechnung nach Nichterfüllung 

 
 Der Rücktritt wegen Nichterfüllung einer Verbindlichkeit wird unwirksam, 
wenn der Schuldner sich von der Verbindlichkeit durch Aufrechnung befreien 
konnte und unverzüglich nach dem Rücktritt die Aufrechnung erklärt. 
 
 

§ 353 
Rücktritt gegen Reugeld 

 
 Ist der Rücktritt gegen Zahlung eines Reugeldes vorbehalten, so ist der 
Rücktritt unwirksam, wenn das Reugeld nicht vor oder bei der Erklärung 
entrichtet wird und der andere Teil aus diesem Grund die Erklärung unverzüglich 
zurückweist. Die Erklärung ist jedoch wirksam, wenn das Reugeld unverzüglich 
nach der Zurückweisung entrichtet wird. 
 
 

§ 354 
Verwirkungsklausel 

 



 Ist ein Vertrag mit dem Vorbehalt geschlossen, dass der Schuldner seiner 
Rechte aus dem Vertrag verlustig sein soll, wenn er seine Verbindlichkeit nicht 
erfüllt, so ist der Gläubiger bei dem Eintritt dieses Falles zum Rücktritt von dem 
Vertrag berechtigt. 
 
..... 
 

§ 433 
Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag 

 
 (1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem 
Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. 
Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu 
verschaffen. 
 
 (2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu 
zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen. 
 
 

§ 434 
Sachmangel 

 
 (1) Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die 
vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist 
die Sache frei von Sachmängeln, 
 

1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung 
eignet, sonst 

 
2. wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine 

Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die 
der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann. 

 
Zu der Beschaffenheit nach Satz 2 Nr. 2 gehören auch Eigenschaften, die der 
Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers (§ 4 
Abs. 1 und 2 des Produkthaftungsgesetzes) oder seines Gehilfen insbesondere in 
der Werbung oder bei der Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaften der 
Sache erwarten kann, es sei denn, dass der Verkäufer die Äußerung nicht kannte 
und auch nicht kennen musste, dass sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in 
gleichwertiger Weise berichtigt war oder dass sie die Kaufentscheidung nicht 
beeinflussen konnte. 
 
 (2) Ein Sachmangel ist auch dann gegeben, wenn die vereinbarte Montage 
durch den Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen unsachgemäß durchgeführt 
worden ist. Ein Sachmangel liegt bei einer zur Montage bestimmten Sache ferner 
vor, wenn die Montageanleitung mangelhaft ist, es sei denn, die Sache ist 
fehlerfrei montiert worden. 
 
 (3) Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer eine andere Sache 
oder eine zu geringe Menge liefert. 
 
 

§ 435 



Rechtsmangel 
 
 Die Sache ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf die Sache 
keine oder nur die im Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den Käufer 
geltend machen können. Einem Rechtsmangel steht es gleich, wenn im 
Grundbuch ein Recht eingetragen ist, das nicht besteht. 
 
 

§ 436 
Öffentliche Lasten von Grundstücken 

 
 (1) Soweit nicht anders vereinbart, ist der Verkäufer eines Grundstücks 
verpflichtet, Erschließungsbeiträge und sonstige Anliegerbeiträge für die 
Maßnahmen zu tragen, die bis zum Tage des Vertragsschlusses bautechnisch 
begonnen sind, unabhängig vom Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld. 
 
 (2) Der Verkäufer eines Grundstücks haftet nicht für die Freiheit des 
Grundstücks von anderen öffentlichen Abgaben und von anderen öffentlichen 
Lasten, die zur Eintragung in das Grundbuch nicht geeignet sind. 
 
 

§ 437 
Rechte des Käufers bei Mängeln 

 
 Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen der 
folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 
 

1. nach § 439 Nacherfüllung verlangen, 
 

2. nach den §§ 440, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder 
nach § 441 den Kaufpreis mindern und 

 
3. nach den §§ 440, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 

284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. 
 
 

§ 438 
Verjährung der Mängelansprüche 

 
 (1) Die in § 437 Nr. 1 und 3 bezeichneten Ansprüche verjähren 
 

1. in 30 Jahren, wenn der Mangel 
 
  a) in einem dinglichen Recht eines Dritten, auf Grund dessen Herausgabe 

der Kaufsache verlangt werden kann, oder 
 
  b) in einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, 
 besteht, 
 

2. in fünf Jahren 
 
  a) bei einem Bauwerk und 
 



  b) bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für 
ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat, und 

 
3. im Übrigen in zwei Jahren. 

 
 (2) Die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe, im Übrigen 
mit der Ablieferung der Sache. 
 
 (3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 und 3 und Absatz 2 verjähren die 
Ansprüche in der regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Verkäufer den Mangel 
arglistig verschwiegen hat. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 tritt die Verjährung 
jedoch nicht vor Ablauf der dort bestimmten Frist ein. 
 
 (4) Für das in § 437 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. Der Käufer kann 
trotz einer Unwirksamkeit des Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die Zahlung des 
Kaufpreises insoweit verweigern, als er auf Grund des Rücktritts dazu berechtigt 
sein würde. Macht er von diesem Recht Gebrauch, kann der Verkäufer vom 
Vertrag zurücktreten. 
 
 (5) Auf das in § 437 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und Absatz 4 
Satz 2 entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 439 
Nacherfüllung 

 
 (1) Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des 
Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. 
 
 (2) Der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu 
tragen. 
 
 (3) Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung 
unbeschadet des § 275 Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei sind insbesondere der Wert der 
Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels und die Frage zu 
berücksichtigen, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche 
Nachteile für den Käufer zurückgegriffen werden könnte. Der Anspruch des 
Käufers beschränkt sich in diesem Fall auf die andere Art der Nacherfüllung; das 
Recht des Verkäufers, auch diese unter den Voraussetzungen des Satzes 1 zu 
verweigern, bleibt unberührt. 
 
 (4) Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie 
Sache, so kann er vom Käufer Rückgewähr der mangelhaften Sache nach 
Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen. 
 
 

§ 440 
Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz 

 



 Außer in den Fällen des § 281 Abs. 2 und des § 323 Abs. 2 bedarf es der 
Fristsetzung auch dann nicht, wenn der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung 
gemäß § 439 Abs. 3 verweigert oder wenn die dem Käufer zustehende Art der 
Nacherfüllung fehlgeschlagen oder ihm unzumutbar ist. Eine Nachbesserung gilt 
nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht 
insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen 
Umständen etwas anderes ergibt. 
 
 

§ 441 
Minderung 

 
 (1) Statt zurückzutreten, kann der Käufer den Kaufpreis durch Erklärung 
gegenüber dem Verkäufer mindern. Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 5 Satz 
2 findet keine Anwendung. 
 
 (2) Sind auf der Seite des Käufers oder auf der Seite des Verkäufers mehrere 
beteiligt, so kann die Minderung nur von allen oder gegen alle erklärt werden. 
 
 (3) Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in 
welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem 
Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung ist, 
soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln. 
 
 (4) Hat der Käufer mehr als den geminderten Kaufpreis gezahlt, so ist der 
Mehrbetrag vom Verkäufer zu erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden 
entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 442 
Kenntnis des Käufers 

 
 (1) Die Rechte des Käufers wegen eines Mangels sind ausgeschlossen, wenn 
er bei Vertragsschluss den Mangel kennt. Ist dem Käufer ein Mangel infolge 
grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, kann der Käufer Rechte wegen dieses 
Mangels nur geltend machen, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen 
hat. 
 
 (2) Ein im Grundbuch eingetragenes Recht hat der Verkäufer zu beseitigen, 
auch wenn es der Käufer kennt. 
 
 

§ 443 
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie 

 
 (1) Übernimmt der Verkäufer oder ein Dritter eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache oder dafür, dass die Sache für eine bestimmte Dauer 
eine bestimmte Beschaffenheit behält (Haltbarkeitsgarantie), so stehen dem 
Käufer im Garantiefall unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche die Rechte aus 
der Garantie zu den in der Garantieerklärung und der einschlägigen Werbung 
angegebenen Bedingungen gegenüber demjenigen zu, der die Garantie 
eingeräumt hat. 



 
 (2) Soweit eine Haltbarkeitsgarantie übernommen worden ist, wird vermutet, 
dass ein während ihrer Geltungsdauer auftretender Sachmangel die Rechte aus 
der Garantie begründet. 
 
 

§ 444 
Haftungsausschluss 

 
 Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Käufers wegen eines 
Mangels ausgeschlossen oder beschränkt werden, kann sich der Verkäufer nicht 
berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen hat. 
 
 

§ 445 
Haftungsbegrenzung bei öffentlichen Versteigerungen 

 
 Wird eine Sache auf Grund eines Pfandrechts in einer öffentlichen 
Versteigerung unter der Bezeichnung als Pfand verkauft, so stehen dem Käufer 
Rechte wegen eines Mangels nur zu, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen 
hat. 
 
 

§ 446 
Gefahr- und Lastenübergang 

 
 Mit der Übergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über. Von der 
Übergabe an gebühren dem Käufer die Nutzungen und trägt er die Lasten der 
Sache. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme 
ist. 
 
 

§ 447 
Gefahrübergang beim Versendungskauf 

 
 (1) Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache 
nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Käufer 
über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
ausgeliefert hat. 
 
 (2) Hat der Käufer eine besondere Anweisung über die Art der Versendung 
erteilt und weicht der Verkäufer ohne dringenden Grund von der Anweisung ab, 
so ist der Verkäufer dem Käufer für den daraus entstehenden Schaden 
verantwortlich. 
 
 

§ 448 
Kosten der Übergabe und vergleichbare Kosten 

 



 (1) Der Verkäufer trägt die Kosten der Übergabe der Sache, der Käufer die 
Kosten der Abnahme und der Versendung der Sache nach einem anderen Ort als 
dem Erfüllungsort. 
 
 (2) Der Käufer eines Grundstücks trägt die Kosten der Beurkundung des 
Kaufvertrags und der Auflassung, der Eintragung ins Grundbuch und der zu der 
Eintragung erforderlichen Erklärungen. 
 
 

§ 449 
Eigentumsvorbehalt 

 
 (1) Hat sich der Verkäufer einer beweglichen Sache das Eigentum bis zur 
Zahlung des Kaufpreises vorbehalten, so ist im Zweifel anzunehmen, dass das 
Eigentum unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des 
Kaufpreises übertragen wird (Eigentumsvorbehalt). 
 
 (2) Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer die Sache nur 
herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist. 
 
 (3) Die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts ist nichtig, soweit der 
Eigentumsübergang davon abhängig gemacht wird, dass der Käufer Forderungen 
eines Dritten, insbesondere eines mit dem Verkäufer verbundenen 
Unternehmens, erfüllt. 
 
 

§ 450 
Ausgeschlossene Käufer bei bestimmten Verkäufen 

 
 (1) Bei einem Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung dürfen der mit der 
Vornahme oder Leitung des Verkaufs Beauftragte und die von ihm zugezogenen 
Gehilfen einschließlich des Protokollführers den zu verkaufenden Gegenstand 
weder für sich persönlich oder durch einen anderen noch als Vertreter eines 
anderen kaufen. 
 
 (2) Absatz 1 gilt auch bei einem Verkauf außerhalb der Zwangsvollstreckung, 
wenn der Auftrag zu dem Verkauf auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift erteilt 
worden ist, die den Auftraggeber ermächtigt, den Gegenstand für Rechnung 
eines anderen verkaufen zu lassen, insbesondere in den Fällen des Pfandverkaufs 
und des in den §§ 383 und 385 zugelassenen Verkaufs, sowie bei einem Verkauf 
aus einer Insolvenzmasse. 
 
 

§ 451 
Kauf durch ausgeschlossenen Käufer 

 
 (1) Die Wirksamkeit eines dem § 450 zuwider erfolgten Kaufs und der 
Übertragung des gekauften Gegenstandes hängt von der Zustimmung der bei 
dem Verkauf als Schuldner, Eigentümer oder Gläubiger Beteiligten ab. Fordert 
der Käufer einen Beteiligten zur Erklärung über die Genehmigung auf, so findet § 
177 Abs. 2 entsprechende Anwendung. 
 



 (2) Wird infolge der Verweigerung der Genehmigung ein neuer Verkauf 
vorgenommen, so hat der frühere Käufer für die Kosten des neuen Verkaufs 
sowie für einen Mindererlös aufzukommen. 
 
 

§ 452 
Schiffskauf 

 
 Die Vorschriften dieses Untertitels über den Kauf von Grundstücken finden auf 
den Kauf von eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken entsprechende 
Anwendung. 
 
 

§ 453 
Rechtskauf 

 
 (1) Die Vorschriften über den Kauf von Sachen finden auf den Kauf von 
Rechten und sonstigen Gegenständen entsprechende Anwendung. 
 
 (2) Der Verkäufer trägt die Kosten der Begründung und Übertragung des 
Rechts. 
 
 (3) Ist ein Recht verkauft, das zum Besitz einer Sache berechtigt, so ist der 
Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln 
zu übergeben. 
 
..... 
 

§ 651 
Anwendung des Kaufrechts6) 

 
 Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender 
beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, finden die Vorschriften über den Kauf 
Anwendung. § 442 Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen Verträgen auch Anwendung, 
wenn der Mangel auf den vom Besteller gelieferten Stoff zurückzuführen ist. 
Soweit es sich bei den herzustellenden oder zu erzeugenden beweglichen Sachen 
um nicht vertretbare Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 645, 649 und 
650 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Abnahme der nach den 
§§ 446 und 447 maßgebliche Zeitpunkt tritt. 
 

                                                 
6 Amtlicher Hinweis: 
Diese Vorschrift dient der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des 
Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12). 


